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RS OGH 1983/6/7 5Ob619/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1983

Norm

ArbVG §157 Abs1

ArbVG §115 Abs3

Rechtssatz

Streitigkeiten über den Anspruch der Betriebsmitglieder, in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht beschränkt zu werden,

haben betriebsverfassungsrechtlichen Charakter, so daß zu ihrer Entscheidung die Einigungsämter zuständig sind.
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